
Stadt Wipperfürth V/2007/267 
Der Bürgermeister 
 

 
I - Jugendamt / Jugendzentrum 
 
BM - Ratsbüro 
 
 
Erlass einer Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege 
 
Gremium Status Datum Beschlussqualität 
Stadtrat Ö 18.12.2007 Entscheidung 
 
 
Beschlussentwurf: 
 
Die Satzung der Stadt Wipperfürth über die Erhebung von Elternbeiträgen für Kinder in 
Tageseinrichtungen und in Tagespflege vom __.__.2007 wird  
 

a) mit der Elternbeitragstabelle Anlage 1 
oder 

b) mit den Elternbeitragstabelle Anlage 2 
 
in der beiliegenden Fassung beschlossen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Zu Beschlussentwurf a) 
 
Bei Festsetzung der Elternbeiträge in der vom Unterausschuss Jugendhilfeplanung 
empfohlenen  Höhe ist mit Einnahmen  von ca. 496.000 € zu rechnen. Bisher 
betrugen die Einnahmen durch Elternbeiträge ca. 544.500 €. Somit ist mit 
Mindereinnahmen von 48.500 € zu rechnen.  
 
Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung konnte, ebenso wie die Verwaltung, für die 
fehlenden Einnahmen von 48.500 € keinen Deckungsvorschlag unterbreiten.  
 
Die Verwaltung sieht aus haushaltsrechtlichen Gründen für den freiwilligen Verzicht 
auf Elternbeiträge in Höhe von hier rund 50.000,00 € jährlich zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt keinen Gestaltungsspielraum: 
 

1. Es handelt sich um einen freiwilligen Einnahmeverzicht. 
 

2. Der Haushaltsentwurf 2008 ist als Anzeigehaushalt der Kommunalaufsicht des 
Oberbergischen Kreises vorzulegen. Diese hat jedoch innerhalb eines Monats 
das Recht, gegen diesen Haushaltsentwurf Einwände zu erheben. Erst nach 
Rückmeldung der Kommunalaufsicht ist eine öffentliche Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung mit anschließender Rechtskraft möglich.  



 
3. Sollte dieser Anzeigehaushalt durch die Kommunalaufsicht bestätigt werden, 

ist die Stadt zwar formal von der Pflicht zur Aufstellung eines 
Haushaltssicherungskonzeptes befreit. Jedoch muss damit gerechnet werden, 
dass auch nur geringfügige Haushaltsverschlechterungen (schon ab rund 
110.000,00 €) zu verstärkten Rücklagenentnahmen führen und damit auch 
wieder die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK aufleben lassen. Die 
große Unbekannte spielt hierbei die kürzlich vom Oberbergischen Kreis 
angekündigte einmalige Ablösung der Altfehlbeträge durch die 
kreisangehörigen Kommunen.  

 
4. Unter der Maßgabe eines Haushaltssicherungskonzeptes ist der beabsichtigte 

Verzicht auf Elternbeiträge in den beschriebenen Umfang unzulässig. 
 
Zu Beschlussentwurf b) 
 
Bei der Festsetzung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Elternbeitragstabelle 
betragen die Einnahmen voraussichtlich ca. 546.300 € und werden somit 
gleichbleibend mit den Einnahmen der vergangenen Jahre sein. 
 
Begründung: 
 
Am 25. Oktober 2007 hat der Landtag Nordrhein-Westfalen das Gesetz zur frühen 
Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) – Viertes Gesetz zur 
Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII – beschlossen.  
 
Durch die geänderte Rechtslage haben Eltern nunmehr die Möglichkeit, ihre Kinder 
bis zu 25, 35 oder 45 Stunden in einer Kindertageseinrichtung, in Kindertagespflege 
oder in der OGS betreuen zu lassen.  
 
Entsprechend der gewählten Betreuungszeiten und des Einkommens sind auch 
gemäß Artikel 1 § 23 Kinderbildungsgesetz Elternbeiträge zu erheben.  
Bevor sich Eltern festlegen, in welchem Umfang ihre Kinder wöchentlich betreut 
werden sollen, wollen sie wissen, mit welchen Kosten sie zu rechnen haben. Da bis 
Mitte März das Anmeldeverfahren für die Tageseinrichtungen abgeschlossen sein 
muss, ist das sofortige  Handeln der Verwaltung unerlässlich, denn nach der 
heutigen Ratssitzung ist die nächste erst am 11. März 2008.  
 
Am 05.12.2007 fand ein gemeinsames Gespräch des Kreisjugendamtes 
Gummersbach und der städtischen Jugendämter Gummersbach, Radevormwald, 
Wiehl und Wipperfürth statt mit dem Ziel, möglichst einheitlich bei der Festsetzung 
von Elternbeiträgen zu verfahren. Auf folgenden Rahmen konnte man sich 
verständigen:  
 
die Beitragsstufen werden wie folgt festgelegt: 
 

1. Stufe bis 15.000 €  (beitragsfrei) 
2. Stufe bis 25.000 € 
3. – 7. Stufe jeweils plus 12.000 € 
8. Stufe über 85.000 €. 
 



Zweitkinderbeiträge werden für alle Betreuungsformen (Besuch von 
Tageseinrichtungen, der Offenen Ganztagsschule und der Inanspruchnahme von 
Tagespflege) zwischen 30 und 50 Prozent erhoben; die meisten Kommunen votieren 
für 50 %. 
 
Für Kinder unter 3 Jahre können unterschiedliche Beiträge erhoben werden. 
 
Der Unterausschuss Jugendhilfeplanung empfiehlt für die 2- bis 3jährigen Kinder 
keinen erhöhten Beitrag zu erheben. Anders sieht dies bei den Kindern unter 2 
Jahren aus. Hier soll der doppelte Elternbeitrag erhoben werden da die 
Gruppenstruktur und der Personalschlüssel anders als bei den Regelgruppen ist.  

 
Im Unterausschuss Jugendhilfeplanung am 05.12.2007 wurden mehrere 
Elternbeitragstabellen zur Beratung durch das Jugendamt vorgelegt (Anlagen 1 und 
2).  
 
Unstrittig war die Einteilung der Beitragsstufen. Danach wird bis zu einem 
Jahresbruttoeinkommen von 15.000 € kein Elternbeitrag erhoben, die nächste 
Beitragsstufe geht bis 25.000 € Jahresbruttoeinkommen und ab dann wird in 12.000 
€ Schritten die jeweils nächste Beitragsstufe festgelegt und es wurden zwei weitere 
Beitragsstufen, bis 73.000 €, bis 85.000 € und über 85.000 € eingefügt. 
 
Was die Höhe der monatlichen Elternbeiträge betraf, konnte sich der 
Unterausschuss für keine der vorgelegten Tabellen entscheiden. Insbesondere auf 
Vorschlag von Herrn Stein hat sich der Unterausschuss Jugendhilfeplanung auf die 
als Anlage 3 beigefügte Beitragstabelle geeinigt, die zum Beschluss empfohlen wird.  
 
Danach wurden die Elternbeiträge entsprechend der alten Beitragstabelle (Anlage 4) 
wie folgt übernommen: 
 
Der bisherige Elternbeitrag für den Besuch des Kindergartens wird der Gruppe bis 35 
Betreuungsstunden pro Woche zugeordnet und um zwei weitere Beitragsstufen 
ergänzt. Die Elternbeiträge für den Besuch des Kindergartens über Mittag werden 
der Gruppe bis 45 Betreuungsstunden pro Woche zugeordnet. Die Elternbeiträge für 
die Betreuung bis zu 25 Stunden pro Woche betragen ca. 90 % der Elternbeiträge für 
35 Betreuungsstunden. 
 
Die Elternbeiträge für die Zweitkinder werden von 30 auf 50 % angehoben. 
 
Für Kinder unter 2 Jahren wird der doppelte Elternbeitrag erhoben.  
 
Dieser Vorlage liegt eine redaktionell geänderte Satzung bei. 
 
Kostenbeitragsregelungen für Eltern, deren Kind sich in Tagespflege befindet, 
wurden aufgenommen. Bis auf die o.a. Änderungsvorschläge sind keine weiteren 
sachlichen Änderungen vorgenommen worden.  
 



Anlage 1
Erstkinder:

Stufe
Jahres-

einkommen bis 25 Eltern-
beitrag Summe bis 35 Eltern-

beitrag Summe bis 45 Eltern-
beitrag Summe

1 bis 15.000 € 35 0,00 € 0,00 € 62 0,00 € 0,00 € 30 0,00 € 0,00 €
2 bis 25.000 € 33 25,00 € 9.900,00 € 68 28,00 € 22.848,00 € 35 44,00 € 18.480,00 €
3 bis 37.000 € 73 45,00 € 39.420,00 € 45 48,00 € 25.920,00 € 22 76,00 € 20.064,00 €
4 bis 49.000 € 44 70,00 € 36.960,00 € 38 78,00 € 35.568,00 € 19 122,00 € 27.816,00 €
5 bis 61.000 € 26 112,00 € 34.944,00 € 18 124,00 € 26.784,00 € 10 192,00 € 23.040,00 €
6 bis 73.000 € 26 148,00 € 46.176,00 € 11 164,00 € 21.648,00 € 6 270,00 € 19.440,00 €
7 bis 85.000 € 8 190,00 € 18.240,00 € 3 210,00 € 7.560,00 € 1 340,00 € 4.080,00 €
8 über 85.000 € 3 235,00 € 8.460,00 € 3 260,00 € 9.360,00 € 1 400,00 € 4.800,00 €

Summe 248 194.100,00 € 248 149.688,00 € 124 117.720,00 €

Jahreselternbeiträge 461.508,00 €

Zweitkinder: 50 % des Beitrages für Erstkinder

Stufe
Jahres-

einkommen bis 25 Eltern-
beitrag Summe bis 35 Eltern-

beitrag Summe bis 45 Eltern-
beitrag Summe

1 bis 15.000 € 4 0,00 € 0,00 € 5 0,00 € 0,00 € 2 0,00 € 0,00 €
2 bis 25.000 € 8 12,50 € 1.200,00 € 7 14,00 € 1.176,00 € 4 22,00 € 1.056,00 €
3 bis 37.000 € 8 22,50 € 2.160,00 € 3 24,00 € 864,00 € 2 38,00 € 912,00 €
4 bis 49.000 € 4 35,00 € 1.680,00 € 10 39,00 € 4.680,00 € 5 61,00 € 3.660,00 €
5 bis 61.000 € 3 56,00 € 2.016,00 € 5 62,00 € 3.720,00 € 2 96,00 € 2.304,00 €
6 bis 73.000 € 2 74,00 € 1.776,00 € 2 82,00 € 1.968,00 € 1 135,00 € 1.620,00 €
7 bis 85.000 € 2 95,00 € 2.280,00 € 0 105,00 € 0,00 € 0 170,00 € 0,00 €
8 über 85.000 € 1 117,50 € 1.410,00 € 0 130,00 € 0,00 € 0 200,00 € 0,00 €

Summe 32 12.522,00 € 32 12.408,00 € 16 9.552,00 €

Jahreselternbeiträge 34.482,00 €

Insgesamt 495.990,00 €

Einkommen bish  544.512,00 €

 
 
 
 



 
Anlage 2

Erstkinder:

Stufe
Jahres-

einkommen bis 25 Eltern-
beitrag Summe bis 35 Eltern-

beitrag Summe bis 45 Eltern-
beitrag Summe

1 bis 15.000 € 35 0,00 € 0,00 € 62 0,00 € 0,00 € 30 0,00 € 0,00 €
2 bis 25.000 € 33 27,00 € 10.692,00 € 68 30,00 € 24.480,00 € 35 40,00 € 16.800,00 €
3 bis 37.000 € 73 50,00 € 43.800,00 € 45 55,00 € 29.700,00 € 22 80,00 € 21.120,00 €
4 bis 49.000 € 44 80,00 € 42.240,00 € 38 90,00 € 41.040,00 € 19 130,00 € 29.640,00 €
5 bis 61.000 € 26 125,00 € 39.000,00 € 18 140,00 € 30.240,00 € 10 200,00 € 24.000,00 €
6 bis 73.000 € 26 170,00 € 53.040,00 € 11 190,00 € 25.080,00 € 6 270,00 € 19.440,00 €
7 bis 85.000 € 8 215,00 € 20.640,00 € 3 240,00 € 8.640,00 € 1 340,00 € 4.080,00 €
8 über 85.000 € 3 260,00 € 9.360,00 € 3 290,00 € 10.440,00 € 1 400,00 € 4.800,00 €

Summe 248 218.772,00 € 248 169.620,00 € 124 119.880,00 €

Jahreselternbeiträge 508.272,00 €

Zweitkinder: 50 % des Beitrages der Erstkinder

Stufe
Jahres-

einkommen bis 25 Eltern-
beitrag Summe bis 35 Eltern-

beitrag Summe bis 45 Eltern-
beitrag Summe

1 bis 15.000 € 4 0,00 € 0,00 € 5 0,00 € 0,00 € 2 0,00 € 0,00 €
2 bis 25.000 € 8 13,50 € 1.296,00 € 7 15,00 € 1.260,00 € 4 20,00 € 960,00 €
3 bis 37.000 € 8 25,00 € 2.400,00 € 3 27,50 € 990,00 € 2 40,00 € 960,00 €
4 bis 49.000 € 4 40,00 € 1.920,00 € 10 45,00 € 5.400,00 € 5 65,00 € 3.900,00 €
5 bis 61.000 € 3 62,50 € 2.250,00 € 5 70,00 € 4.200,00 € 2 100,00 € 2.400,00 €
6 bis 73.000 € 2 85,00 € 2.040,00 € 2 95,00 € 2.280,00 € 1 135,00 € 1.620,00 €
7 bis 85.000 € 2 107,50 € 2.580,00 € 0 120,00 € 0,00 € 0 170,00 € 0,00 €
8 über 85.000 € 1 130,00 € 1.560,00 € 0 145,00 € 0,00 € 0 200,00 € 0,00 €

Summe 32 14.046,00 € 32 14.130,00 € 16 9.840,00 €

Jahreselternbeiträge 38.016,00 €

Insgesamt 546.288,00 €

Einkommen bishe 544.512,00 €

 



 
 
 
 
 

Elternbeitragstabelle gültig ab dem 01.08.2006 
 
 
 
Jahreseinkommen Kindergarten Kindergarten 

über Mittag 
Kinder 
unter 

3 Jahren 

Hort 

 
bis 12.271 €

 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
bis 24.542 € 28,00 € 44,00 € 70,00 € 28,00 €
 
bis 36.813 € 48,00 € 76,00 € 148,00 € 62,00 €
 
bis 49.084 € 78,00 € 122,00 € 222,00 € 90,00 €
 
bis 61.355 € 124,00 € 192,00 € 296,00 € 124,00 €
 
über 61.355 € 164,00 € 256,00 € 338,00 € 164,00 €
 

 
 

Elternbeitragstabelle für Zweitkinder gültig ab dem 01.08.2006 
 
 
Jahreseinkommen Kindergarten Kindergarten 

über Mittag 
Kinder 
unter 

3 Jahren 

Hort 

 
bis 12.271 €

 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 
bis 24.542 € 8,00 € 13,00 € 21,00 € 8,00 €
 
bis 36.813 € 14,00 € 22,00 € 44,00 € 18,00 €
 
bis 49.084 € 23,00 € 36,00 € 66,00 € 27,00 €
 
bis 61.355 € 37,00 € 57,00 € 88,00 € 37,00 €
 
über 61.355 € 49,00 € 76,00 € 101,00 € 49,00 €
 

 
 
 


